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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Ihr Schreiben vom 30.06.2017 
Aktenzeichen kein 
Dobbertin 
Bebauungsplan Nr. 4 
"Feriendorf Dobbiner Strand" 
Hier eingegangen am 03.07.2017 
 
Durch das Vorhaben werden keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. Nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet des o. g. Vorhabens keine 
Bodendenkmale bekannt. Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische 
Funde und Fundstellen entdeckt werden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten: 
 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist gemäß § 11 DSchG MV die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu 
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern 
oder Beauftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 
Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
Diese Stellungnahme erfolgt auf Grundlage der §§ 1 (3) und 4 (2) Nr. 6 DSchG MV. 
 
Diese Benachrichtigung erfolgt, da die gesetzlich fixierte Bearbeitungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. 
 
 
 
Dr.-Ing. Michael Bednorz 
Das Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


